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2.5 Objekte, die zurzeir n¡cht Senutzt wer-
den, bedür-fen ebenfalls eines minimalen

Unterhaltes (Konserviérungsmassnah-

men) von Gebäude und Ausstattung.

lØstøtutlse tsaeøgsrcaøssnabraøen (R e s tawtie'
remg/ {Jnebøuten/ b aailíc lte MassnaÍomeø)

2.6 Jede Restaurierung und iede bauliche

Massnahme muss durch Studien und

ein dokumentiertes liturgisches uno

denl<malpflegerisches Konzept gründ-

lich vorbereitet und in allen Schritten

von einer angemessenen Dokumentati-

on begleitet werden.

2.7 )eder historische Raum verfügt über

spezielle Qualitäten, die einen kultu-

rellen, pastoralen und katechetischen

Wert bilden. Dieser ist nicht zu unter-

schätzen und sollte vermehrt in die Li-

turgie einbezogen werden.ln iedem Fall

ist immer ein Gleichgewicht zwischen

den Ansprüchen des Raumes und der

Liturgie zu suchen.

2.8 Der Umgang mit historischen Bauten

und ihrer Ausstattung verlangt nicht

nur eine Verantwortung, ia eine emo-

tionale Zuneigung, sondern auch eine

entsprechende Ausbildung der Seelsor-

ger, der" Gläubigen, insbesondere der

ftir den Kirchenbau Verantwortlichen.

Unterricht und Ausbildung der für die

l<irchlichen Kulturgùter Verantwortli-
chen müssen deshalb als eine ureigene

Aufgabe aller zuständigen Bildungs' und
Verwaltungsinstanzen betrachtet wer-
den.

2.9 Bei allen Restaur:ierungsaufgaben und
baulichen Massnahmen ist der Dialog
zwischen Seelsorger-, Gemeinde, Ordi-
nariat, Architekt, Denkmalpflege und
den zugezogenen Künstlern und ge-
gebenenfalls weiteren Fachleuten zu
suchen. lnsbesondere sind auch die
Gemeinden durch genügende lnforma-
tion sowie durch liturgische Bildungs-
und Aufl<lärungsarbeit in diesen pro-
zess einzubinden.

2. l0 ln einem historischen Kirchenbau dür-
fen zeitgenössische Kunstwerke platz

finden oder unerlässliche Eingriffe be-
hutsam vorgenommen wêrden; wênn
sie aus pastoralliturgischen Gründen
erforderlich oder aus anderèn gewich-
tigen Gründen dringend erwünschr
sind und auf den Raum und seine Aus-
stottung o/s historisches und kùnst/erisches
Zeugnis angemessen Rücksicht nehmen.
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Kírchenbauten n¡¡re{ eler kireÍr[iche¡r
Kulttnrgiiter

1" AllgenaeineF{å¡tweise
l.l Die abendlãndisch-europäische Kultur

ist von ihrer Geschichte her eine christ-

lich geprágte Kultur. Kirchliche Bauten

und Anlagen, ihre kùnstlerische Aus-

sÞttung und ihre Geschichte sind da-

her unverzichtbare Zeugnisse dieser

Kt¡ltur und verkörpern einen wesent-

lichen Teil des l<ulturellen Erbes der

Menschheit. Ebenso ist die geschicht-

lich gewachsene Liturgie, für die der

Kirchenbau primär bestimmt ist, ¡mmer

in die Kultur eingebunden und bringt
sie auf ihre Weise zum Ausdruck.

1.2 Die lcirchlichen Bauten sind für die Kir-
che und für alle ihre Glieder Zeugnisse

ihrer ldentidt und Ausdruck christli-
cher Tradition. Die Fürsorge fiìr die

Erhaltung dieses kulturellen Erbes ist

deshalb nicht in erster Linie Sache des

Staates. Die Kirche selbst hat ein lnter-
esse ãrn Fortbestand dieses Patrimo-

niums. Staac urrd Kirche sollen sich im
Bereich ifrrer- ieweiligen Kompetenzen

für die Erhalcung und die Pflege dieses

ihies kulturellerr Erbes nachhaltig ein-

setzen.
1.3 lnsbesonciere nrtrss die l<atholische Kir-

che ihre Batrdenltnräler^ und ihre Kul-

turgüter als eine wiclrt¡ge Quelle und

als ein lnstrumerlt ihlct- pascoralen Tä-

tigl<eit zur Ëvangeli:;icltrrrg der heutigen

Welt betrachten.
1.4 Die Bemühungen del Kirche um den

Schutz und die ErhaltLrrrg iht'er bewegli-

chen und uñbeweglichen l(trlturgüter
und Baudenkmäler sind in trttserer Zeit
besonders vor:dr.ingiich, u¡rl sowolrl den

alctuellen Säkularisationsprozessen wie

drohenden Verlusten und Profanierun-

gen entgegenzuwirken. Damit l<ann die

Kirche auf wiedererwachende Fragen

nach dem Heiligen, nach ldentitát und

Kontinuität des geschichtlichen Erbes

derVölker ântworten.

1.5 Im Lichte dieser Úberlegungen sollten

alle Diözeserr, Pfarreien, Kirchgemein-
den u nd l<arrtc¡r.rrll<i rchlichen Organe' ge-

gcbenenfalls in Zusammenarbeit mit den

zivilcn lnstanzen, dafür sorgen, dass nach

eirrcrn möglichst einhe¡tlichen System

lnverrtare der in ihrem Eigentum be-

findlichen Kulturgüter erstellt werden,

dass ihr historisches Erbe erforscht und

geschiìtzt wird, dass seine Bedeutung

zur Geltrrng geLrracht wird und dass es

ungeschrnâlert den künftigen Genera-

t¡oncrì wcicergegeben werden kann.

Eine l<ontirruierliche lnstandhaltung der

Kultr,rrgüter und Bauten ist daher eine

wichtige l<orrl<rete Pflicht ieder Gemein-

schaft.

1.6 Es empfiehlt sich, in ieder Diözese

ein interdisziplinär zusammengesetztes

Gremium einzurichten,das sich mit den

lcirchlichen Bauten und ihren Ausstat-

tungen befasst (vgl. Liturgiekonstitu-

tion des Zweiten Vatikanischen Konzils,

Art.24).

2" É{å¡rweise friLr Ínstandhaltungs- und
Instanclsetzungs rnassnah rnen

2.1 Notwendige lnstandhaltungs- und ln-

standsetzungsmassnahmen müssen un-

bedingt die kulturelle Substanz der

Kulturgüter, auch in íhrem religiösen

Gehalt, berücksichtigen. Sie dürfen nur

unter Beiziehung von Fachleuten ausge-

führt werden, die über Erfahrungen

verfügen und anerkannt sind.

2.2 Grundsätzlich bilden der Bau und seine

gewachsene Ausstattung eine untrenn-
bare Einheit. Die Ausstattung kann da-

her weder vom GanzeR losgelöst be-

trachtet noch beliebig ausgetauscht

werden.

I n sta t t ¡{ l¡ a I t w u gs m n ssrc a.b w en

2.3 Vordringliches Augenmerl< ist der ln-

standhaltung der Bauten, Anlagen und

ihrcr Ausstattung zu widmen. Umfas-

sende Restaut'ierungen sollten die Aus-

nah¡ne, die kontinuierliche lnstandhal-

tung (Unterhalt/Pflege) die Regel sein.

2.4 Fiir den laufenden Unterhalt und die

Pflege enrpfiehlt es siclr, nach Rückspra-

che mit der Denl<malpflege mit ausge-

wiesenen Fachleuten und unter Beizie-

hung des Restaurators entsPrechende

Reinigungs- und Unterhaltsvertrâge ab-

zuschliessen. Damit können finanziell

aufwändige Sanierungs- und Restaurie-

rungsarbeiten lange hirrausgezógert

werden. Die Erfahrung zeigt, dass eine

regelmássige, im Abstand von wenigen

Jahren durchgeführte Reinigung der

Kirchenrãume die besten Resultate er-
bringt, weil sich der Staub noch nicht

mit dem Russ der Kerzen verbunden

hat.
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Diese Leitlinien wurden mit Zustimmung

der Schweizer Bischofskonferenz erarbeitet,

in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen

Kommission fü r DenkmalPflege.

Freiburg/Bern, l. Dezember 1999

Für die Liturgische Kommission der Schweiz

(LKS)
lm Auftrag der Schweizer Bischofskonferenz

Abt. Dr. Georg.Holzherr OSB

Für die Eidgenössische Kommission

fur Denkmalpflege

Dr.Bernhord Furrer
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